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B e s c h l u s s  
 

In dem Verfahren über  
die Verfassungsbeschwerde 

 
 
1. der Frau  
2. des Herrn 

 
 

Beschwerdeführer, 
 
gegen 
 

1. die Bescheinigung des Kreis Paderborn vom 15. Februar 
2022 – 32/33 60 50 – (AZR-Nr. 111005024687), 

2. das Urteil des Verwaltungsgerichts Minden vom 
27. September 2021 – 7 K 318/21 – 

 
hat die 1. Kammer des  
 

VERFASSUNGSGERICHTSHOFS FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

am 31. Mai 2022 

durch  

 

die Präsidentin Prof. Dr. D a u n e r - L i e b ,  

den Vizepräsidenten Prof. Dr. H e u s c h und 

den Richter Dr. R ö h l  

 

gemäß § 58 Abs. 2 und § 59 Abs. 2 VerfGHG  

 

einstimmig beschlossen:  

 

Die Verfassungsbeschwerde wird als unzulässig 
zurückgewiesen. 
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G r ü n d e : 

 

Die Verfassungsbeschwerde wird gemäß § 58 Abs. 2 Satz 1, § 59 Abs. 2 Satz 1 

VerfGHG durch die Kammer zurückgewiesen, weil sie unzulässig ist.  

 

Abgesehen davon, dass der Rechtsweg nicht ordnungsgemäß erschöpft sein dürf-

te (vgl. § 54 Satz 1 VerfGHG), genügt sie jedenfalls nicht den sich aus § 18 Abs. 1 

Satz 2 Halbs. 1, § 55 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 VerfGHG ergebenden Begrün-

dungsanforderungen. Eine grundsätzliche Verkennung des Gewährleistungsge-

halts von Grundrechten durch eine unterbliebene Vorlage an den Gerichtshof der 

Europäischen Union gemäß Art. 267 AEUV geht aus der Beschwerdebegründung 

selbst nicht hervor. Es ist auch nicht Aufgabe des Verfassungsgerichtshofs, in der 

Beschwerdebegründung und ihren etwaigen – hier offenbar auch unvollständig 

vorgelegten – Anlagen nach möglichen Beeinträchtigungen eines als verletzt ge-

rügten Rechts zu suchen (vgl. VerfGH NRW, Beschluss vom 27. Oktober 2020       

– VerfGH 124/20.VB-1 –, juris, Rn. 10). 

 

Von einer weiteren Begründung wird gemäß § 58 Abs. 2 Satz 4 VerfGHG abgese-

hen. 

 

 

Prof. Dr. Dauner-Lieb Prof. Dr. Heusch Dr. Röhl 
 


